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L34003 Abgabenordnung Niederösterreich

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

LAO NÖ 1977 §183 Abs1;

1. BAO § 236 heute

2. BAO § 236 gültig ab 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

3. BAO § 236 gültig von 20.12.2003 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

4. BAO § 236 gültig von 01.01.1962 bis 19.12.2003

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 96/17/0237 E 22. November 1999 RS 1

Stammrechtssatz

Nach stRsp des VwGH setzt der Tatbestand der "Unbilligkeit der Einhebung nach der Lage des Falles" das Vorliegen

eines in den subjektiven Verhältnissen des Steuerp?ichtigen oder im Steuergegenstand gelegenen

Sachverhaltselementes voraus, aus dem sich ein wirtschaftliches Missverhältnis zwischen der Einhebung der Abgabe

und den in jenem Bereich entstehenden Nachteilen ergibt. Dies wird insb immer dann der Fall sein, wenn die

Einhebung die Existenz des Abgabep?ichtigen gefährden würde. Allerdings bedarf es zur Bewilligung einer Nachsicht

nicht unbedingt der Existenzgefährdung, besonderer Cnanzieller Schwierigkeiten und Notlagen, sondern es genügt,

dass die Abstattung der Abgabenschuld mit wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden wäre, die außergewöhnlich

sind. Jedenfalls muss es zu einer anormalen Belastungswirkung und, verglichen mit ähnlichen Fällen, zu einem

atypischen VermögenseingriF kommen. Eine Unbilligkeit der Abgabeneinhebung kann gegeben sein, wenn bei

Anwendung des Gesetzes im Einzelfall ein vom Gesetzgeber oFenbar nicht beabsichtigtes Ergebnis eintritt. § 236 Abs 1

BAO soll der Abgabenbehörde die Möglichkeit eröFnen, eine infolge der besonderen Umstände des Einzelfalles

eingetretene, besonders harte Auswirkung der Abgabenvorschriften, die der Gesetzgeber, wäre sie vorhersehbar

gewesen, vermieden hätte, zu mildern. Nachteilige Folgen, die alle Wirtschaftstreibenden in ähnlicher Lage treFen,

Konjunkturschwankungen oder Geschäftsvorfälle, die den Bereich des allgemeinen Unternehmerwagnisses

zuzuordnen sind, rechtfertigen eine Nachsicht nicht (Hinweis E 21.5.1992, 91/17/0118).Nach stRsp des VwGH setzt der

Tatbestand der "Unbilligkeit der Einhebung nach der Lage des Falles" das Vorliegen eines in den subjektiven

Verhältnissen des Steuerp?ichtigen oder im Steuergegenstand gelegenen Sachverhaltselementes voraus, aus dem sich

ein wirtschaftliches Missverhältnis zwischen der Einhebung der Abgabe und den in jenem Bereich entstehenden

Nachteilen ergibt. Dies wird insb immer dann der Fall sein, wenn die Einhebung die Existenz des Abgabep?ichtigen

gefährden würde. Allerdings bedarf es zur Bewilligung einer Nachsicht nicht unbedingt der Existenzgefährdung,
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besonderer Cnanzieller Schwierigkeiten und Notlagen, sondern es genügt, dass die Abstattung der Abgabenschuld mit

wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden wäre, die außergewöhnlich sind. Jedenfalls muss es zu einer anormalen

Belastungswirkung und, verglichen mit ähnlichen Fällen, zu einem atypischen VermögenseingriF kommen. Eine

Unbilligkeit der Abgabeneinhebung kann gegeben sein, wenn bei Anwendung des Gesetzes im Einzelfall ein vom

Gesetzgeber oFenbar nicht beabsichtigtes Ergebnis eintritt. Paragraph 236, Absatz eins, BAO soll der Abgabenbehörde

die Möglichkeit eröFnen, eine infolge der besonderen Umstände des Einzelfalles eingetretene, besonders harte

Auswirkung der Abgabenvorschriften, die der Gesetzgeber, wäre sie vorhersehbar gewesen, vermieden hätte, zu

mildern. Nachteilige Folgen, die alle Wirtschaftstreibenden in ähnlicher Lage treFen, Konjunkturschwankungen oder

Geschäftsvorfälle, die den Bereich des allgemeinen Unternehmerwagnisses zuzuordnen sind, rechtfertigen eine

Nachsicht nicht (Hinweis E 21.5.1992, 91/17/0118).
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